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VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  4 
Fachbereich   7 / Umwelt 
Bearbeitet von:  Herrn Kraft 

Datum 
22.08.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie 10.09.2002 

Betreff: 

Boden- und Altlastenbericht 2002 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie nimmt den Boden- und 
Altlastenbericht 2002 der Stadt Siegen zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung 
mit der Fortschreibung und Aktualisierung der vorhandenen Daten. 

 
Sachverhalt / Begründung: 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landschaftspflege und Energie des Ra-
tes der Stadt Siegen am 19.03.1998 wurde der erstmalig erstellte Boden- und Altlas-
tenbericht 1997 vorgestellt. Der Bericht enthielt eine umfassende Darstellung des da-
maligen Sachstandes zum Bodenschutz und zur Altlastensituation im Stadtgebiet. 
Der Ausschuss nahm den Bericht zustimmend zur Kenntnis und beauftragte die Ver-
waltung mit der Fortschreibung und der Aktualisierung der vorhandenen Daten. 
 
Der nun vorliegende Altlasten- und Bodenbericht 2002 baut inhaltlich und formal auf 
dem ersten Bericht auf. Er informiert ergänzend über die seit 1997 durchgeführten 
Projekte und Maßnahmen und aktualisiert somit die bisherigen Daten und Aussagen. 
Zu erwähnen sind beispielsweise der erfolgreiche Abschluss der  Altlastensanierung 
des ehemaligen Gaswerkes an der Morleystraße und die aktuelle, voraussichtlich in 
wenigen Wochen beginnende Sanierung der mit der dioxinhaltigen Kupferschlacke 
(Kieselrot) belasteten Sportanlagen Glückauf-Kampfbahn und Charlottental.  
 
Weitere Erläuterungen des Berichtes erfolgen bei Bedarf mündlich in der Sitzung. Je 
ein Exemplar des Berichtes wurde vorab den Mitgliedern des Ausschusses mit der 
Einladung übersandt. 
 



Vorlage 2181/2002  Seite 2 

   

Finanzielle Auswirkungen  ja   nein  
 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
 
 

 
jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

 
Finanzierung  
Eigenanteil 
 
 
      

 
Finanzierung objekt- 
bezogene Einnahmen 
 
 
      

 
Abstimmung  
mit dem Kämmerer 
 

  ist erfolgt 

 ist nicht 
erforderlich, da 
Haushaltsmittel im 
Haushaltsjahr zur 
Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 
 

  im VermH 
            

 
  im VerwH 

            

 
  Nein 

 
  Ja, mit 

            

 
Haushaltsstelle 
      
 

 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Schul 
 
 
Anlagen: keine 




